
 
 

CORONA MASSNAHMEN AB 1. JULI 2021 
 
3-G-Regel ab dem 12. Lebensjahr: 

• Getestet: Antigen-Selbsttest (24 h gültig), Antigen-Selbsttest bei einer offiziellen 
Teststation (48 h), PCR-Test (72 h).  

• Genesen: Bestätigung vom Arzt, dass in den vergangenen 180 Tage eine Covid-19 
Erkrankung vorlag und diese mittels PCR-Testung bestätigt wurde oder 
Nachweis neutralisierender Antikörper, der max. 90 Tage alt ist 

• Geimpft: Erstimpfung ab dem 22. Tag nach der Erstimpfung; Die vollständige 
Impfung ist 270 Tage als Nachweis gültig. 

 

Öffentliche Orte: 
• In geschlossenen Räumlichkeiten: 

Enganliegenden Mund-Nasen-Schutz tragen 
 

Verkehrsmittel:  
• MNS-Pflicht bei Benützung von Taxis, Seil- und Zahnradbahnen, 

Massenbeförderungsmitteln sowie dazugehöriger Stationen, Haltestellen oder 
Verbindungsbauwerke 

 

Kundenbereiche: 
• Beim Betreten/Befahren von Kundenbereichen indoor MNS-Pflicht 
• Bei körpernahen Dienstleistungen 3-G-Regelung (keine MNS-Pflicht) 

  

Sport: 
• keine MNS-Pflicht für Sportstätten 
• bei nicht öffentlichen Sportstätten gilt die 3-G-Regelung 

 

Freizeiteinrichtungen: 
• Für Bäder, Vergnügungsparks oder Zoos gilt die 3-G-Regelung 

  

Kultur: 
• Für Kultureinrichtungen (Museen, Bibliotheken, Archive) gilt indoor MNS-Pflicht 
• Für Kulturdienstleistungen (Kinos, Theater, Konzerte) gilt die 3-G-Regelung  

  

Seniorenwohnhäuser und Pflegeheime: 
• Für Besucher und Begleitpersonen gilt die 3-G-Regelung sowie MNS-Pflicht 

indoor 

 
 


